
 
 

Informationsvorlage 
Ich informiere zu folgendem Sachverhalt und bitte um Kenntnisnahme. 

Eingereicht durch:   

Datum:   12.06.2025 

Betreff:   Aktuelle Information zur Haushaltssituation der Gemeinde Mühlenfließ 2025 

Gremium Datum Zuständigkeit Beratung 
   

Sachverhalt: 

Aktuell befindet sich die Gemeinde Mühlenfließ noch immer in der vorläufigen Haushaltsführung. Am 

12.12.2024 wurde bereits ein Haushaltsentwurf von der Gemeindevertretung für das Jahr 2025 

beschlossen. Diese erlangte bis heute jedoch keine Rechtskraft. Dieser Sachstand wurde bereits in 

der Gemeindevertretersitzung am 13.03.2025 seitens der Verwaltung mündlich mitgeteilt.  

Inzwischen haben sich weitere Erkenntnisse ergeben, die zu einer geänderten Lagebeurteilung des 

Haushaltsentwurfes 2025 führen. Der Fehlbetrag im Haushaltsentwurf liegt derzeit bei 1,9 Mio. EUR 

und kann nicht mehr mit der bestehenden Rücklage von ca. 1,3 Mio. EUR gedeckt werden. Somit 

muss die Gemeinde schon 2025 ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept 

erstellen. Neben der schon bekannten und gezahlten Finanzausgleichsumlage nach § 17 a BbgFAG 

sind die jährlichen Aufwendungen für die Kita-Umlage der Gemeinde stark angestiegen. Zusätzlich 

muss eine Nachzahlung für das Jahr 2024 geleistet werden.  

Derzeit wird von der Verwaltung ein Haushaltssicherungskonzept erstellt. Hierbei sind die 

Maßnahmen darzustellen, durch die Fehlbeträge abgebaut werden und das Entstehen neuer 

Fehlbeträge in künftigen Jahren vermieden wird. Ein erster beschlussfähiger Entwurf soll im 

September vorliegen. Es gilt weiterhin die vorläufige Haushaltsführung.   

Empfehlung: 

 

 

Niemegk, 15.07.2025 

Im Auftrag 

Stefan Schmidt 
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